
Abb. 5: Anteil der Kreisumlage an den ... 

 ... Kreiseinnahmen im Jahr 2021

... an den Ausgaben des kreisangehörigen Gemeindebereichs im Jahr 2021
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Quelle: Kommunale Kassenstatistik 2021

sowie Haushaltsumfrage des DLT 2022.
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landmit 53,1 % bzw. 53 % im
bundesweiten Vergleich am
höchsten. Es folgen Hessen
(49,1 %) und Nordrhein-
Westfalen (48,7 %). Deutlich
niedriger ist der Kreisumla-
geanteil in Baden-Württem-
berg (35,8 %), Rheinland-
Pfalz (33 %) und Niedersach-
sen (30,8 %); in den neuen
Bundesländern liegt der Anteil
zwischen 21,8 % (Mecklen-
burg-Vorpommern) und
27,3 % (Sachsen-Anhalt).

Auch mit Blick auf den Anteil
der Kreisumlage an den
Ausgaben der kreisange-
hörigen Gemeinden ist die
„Wahrnehmung“ der Kreis-
umlage im Saarland mit
32,8 % sowie in Rheinland-
Pfalz (30,7 %) und Hessen
(30,1 %) am deutlichsten (vgl.
mittlerer Teil der Abb. 5) und
bestätigt den Eindruck, dass
hier die Aufgabe der Kreisfi-
nanzierung besonders ausge-
prägt in den Kreisraum ver-
lagert worden ist. Nur halb
so hoch ist die das Gewicht
der Kreisumlage an den Ge-
meindeausgaben mit 15,9 %
in Baden-Württemberg.

II. Normative Vorgaben
für die Festsetzung des
Kreisumlagehebe-
satzes

Die normativen Grundlagen
der Kreisumlageerhebung fin-
den sich sowohl in den Kreis-
ordnungen als auch in den Fi-
nanzausgleichsgesetzen.78

Die rechtlichen Vorgaben für
die Kreisumlagehebesatzfest-
setzung sind dabei nicht in
allen 13 Flächenländern iden-
tisch. Vielmehr sind auch hier
länderindividuelle Differenzie-
rungen und z.T. erhebliche
Abweichungen festzustellen
(siehe im Überblick Tab. 2).

Gleichwohl sind eine Syste-
matisierung und die Heraus-
arbeitung des Grundmodells
möglich.

1. Grundsatz: Ausgleichs-
funktion der Kreisumlage

Weder der allgemeine Gleich-
heitssatz desArt. 3 Abs. 1GG
noch Art. 28 Abs. 2 i.V.m.

78 In Schleswig-Holstein finden sich
als einzigem Land keine Bestim-
mungen zur Kreisumlage in der
Kreisordnung. Der rechtliche Rah-
men wird dort allein durch das
FAG bestimmt.
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